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Allgemeines zur Kündigung  
durch die Arbeitgebenden

Arbeitgebende können ein Arbeitsverhältnis grundsätzlich ohne besondere Gründe kündigen, 
solange die gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfristen eingehalten werden. 

Kündigung

Ordentliche Kündigung 
(Art. 335 ff. OR)

Ausserordentliche 
Kündigung

(Art. 337 ff. OR)

Fristlose Kündigung
Kündigungsschutz-

bestimmungen

• zeitliche Schranken
• sachliche Schranken

Eine Kündigung kann mündlich oder schriftlich erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. Entscheidend für die Wirksamkeit ist, dass die Kündigung der anderen Partei zugeht 
oder zumindest «in deren Machtbereich» gelangt. Das Absendedatum eines Briefes ist nicht 
massgeblich, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Kündigung empfangen werden konnte. Verzö-
gerungen in der Zustellung gehen zulasten der kündigenden Partei.
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Für unbefristete Arbeitsverhältnisse gelten nach Ablauf der Probezeit die folgenden gesetzli-
chen Kündigungsfristen:

Dienstjahre Kündigungsfrist

während der Probezeit 7 Tage auf jeden Tag

1. Dienstjahr 1 Monat auf ein Monatsende

2. bis 9. Dienstjahr 2 Monate auf ein Monatsende

ab 10. Dienstjahr 3 Monate auf ein Monatsende

Abweichungen sind durch schriftliche Vereinbarung möglich, jedoch muss die Kündigungsfrist 
ab dem zweiten Dienstjahr mindestens einen Monat betragen. Unterschiedlich lange Fristen für 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende sind unzulässig.

Die Kündigungsfrist beginnt jeweils am ersten Tag des Monats, der auf die Kündigung folgt, 
und endet mit dem letzten Tag der jeweiligen Frist. Wird eine Kündigung erst nach Monatsende 
zugestellt, beginnt die Frist erst im darauffolgenden Monat zu laufen, wodurch sich das Ende 
des Arbeitsverhältnisses entsprechend verzögert.

Sperrfristen, beispielsweise bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft, können die Kündi-
gungsfrist verlängern oder die Kündigung nichtig machen. Bei Nichtigkeit muss die Kündigung 
nach Ablauf der Sperrfrist erneut ausgesprochen werden.

Vertraglich kann eine Kündigung auf jeden Termin vereinbart werden. Dies hätte den Vorteil, 
dass sich eine Kündigungsfrist nicht unnötig verlängert, wenn während dieser Zeit eine kurze 
Arbeitsverhinderung eintritt.

Der Kündigungsschutz gilt – mit einer Ausnahme – nur zugunsten des Arbeitnehmers. Spricht 
der Arbeitnehmer selber die Kündigung aus und erkrankt anschliessend während der Kündi-
gungsfrist oder hat einen Militärdienst zu absolvieren, erfolgt deswegen keine Verlängerung 
der Kündigungsfrist. Auch eine schwangere Mitarbeiterin kann selber jederzeit die Kündigung 
aussprechen.
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Spezialfälle Zeitpunkt

Kündigungen durch den Arbeitgeber, sei dies aus Kapazitätsgründen (Personalabbau, weg-
fallende Aufgaben) oder aus Leistungsgründen, sind grundsätzlich möglich, ohne dass dabei 
spezielle Gründe erforderlich sind. Es sind im Wesentlichen lediglich die Fristen einzuhalten.

2.1	 Kündigung vor Stellenantritt
Kündigung vor Stellenantritt durch den Arbeitgeber

Hat der Arbeitgeber zwischen Vertragsschluss und beabsichtigtem Stellenantritt einen «besse-
ren» oder «günstigeren» Arbeitnehmer gefunden und sagt deshalb den vereinbarten Stellenan-
tritt ab, stellt sich die Frage, welche rechtlichen Folgen das nach sich zieht.

Die folgende Übersicht zeigt die drei möglichen Fallkonstellationen bei einer Kündigung oder 
einem Nichtantritt vor Stellenantritt und deren jeweilige Rechtsfolgen:

Kündigung durch 
Arbeitgeber vor 
Stellenantritt

• möglich via Aufhe-
 bungsvereinbarung
• alternativ: Kündigung
 mit Frist der Probezeit
 • Lohnpflicht für sieben 
 Tage ab geplantem 
 Stellenantritt

• Schadenersatz gemäss
 Art. 337d OR
 • Pauschale: 
 1/4 Monatslohn 
 möglich
 • Geltendmachung
 innerhalb von 30 Tagen
 (Betreibung/Klage)

• Kündigung mit Frist
 der Probezeit möglich
• Lohnpflicht für sieben 
 Tage bei Verzicht auf 
 Arbeitsleistung
 • Idealfall: Aufhebungs-
 vereinbarung

Nichtantreten 
durch Arbeitnehmer

Kündigung durch 
Arbeitnehmer 
vor Stellenantritt 

Soweit irgend möglich, sind solche Fälle zu vermeiden. Lässt sich das nicht umgehen, so ist 
der Arbeitsvertrag am besten per Aufhebungsvereinbarung zu annullieren. Wenn auch das nicht 
möglich ist, kann das Arbeitsverhältnis zwar mit der Kündigungsfrist der Probezeit gekündigt 
werden, in den ersten sieben Tagen der Probezeit ist dann aber noch «Lohn gegen Arbeit» 
geschuldet, da die Kündigungsfrist erst am ersten Tag der Probezeit zu laufen beginnt. Ist 
eine Annulation via Aufhebungsvereinbarung nicht möglich, so kann vernünftigerweise auf die 
Arbeitsleistung verzichtet werden bei gleichzeitiger Lohnzahlung für die ersten sieben Tage der 
Probezeit. 
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Nichtantreten der Stelle durch den Arbeitnehmer

Auch ein Arbeitnehmer muss den abgeschlossenen Arbeitsvertrag einhalten. Tritt der Arbeitneh-
mer grundlos die Stelle nicht an (oder verlässt sie fristlos), hat er dem Arbeitgeber den Schaden 
zu ersetzen (Art. 337d OR). Da dieser in der Praxis selten im Detail nachgewiesen werden kann, 
sieht das Gesetz vor, dass der Arbeitgeber anstelle des Schadens ein Viertel des Monatslohns 
geltend machen kann, ohne den Betrag im Detail darlegen zu müssen (Art. 337d OR).

Kann das Lohnviertel nicht durch Verrechnung geltend gemacht 
werden, ist es innert 30 Tagen seit dem Nichtantritt oder dem 
Verlassen der Stelle durch Betreibung oder Klage zu verlangen; 
eine blosse Mahnung genügt nicht. Wird diese Frist nicht einge-
halten, ist der Anspruch verwirkt. Dann bleibt dem Arbeitgeber 
nur noch, den effektiven Schaden nachzuweisen, da diese Klage 
nicht an die kurze Frist gebunden ist. Ist dem Arbeitgeber kein 
oder nur ein geringer Schaden entstanden, kann der Betrag 
durch den Richter herabgesetzt werden (Art. 337d OR).

Kündigung vor Stellenantritt  
durch den Arbeitnehmer

Eine Kündigung vor Stellenantritt durch den Arbeitnehmer ist vom Nichtantreten der Stelle 
zu unterscheiden. Auch Arbeitnehmende haben die Möglichkeit, selbstverständlich unter Ein-
haltung der Kündigungsfrist der Probezeit, das Arbeitsverhältnis bereits vor Stellenantritt zu 
kündigen. Auch in diesem Fall beginnt die Kündigungsfrist ab dem ersten Tag der Probezeit zu 
laufen, weshalb noch während sieben Tagen «Lohn gegen Arbeit» geschuldet ist. Idealerweise 
wird in diesen Fällen aber eine Aufhebungsvereinbarung abgeschlossen. 

2.2	 Kündigung während der Probezeit
Beginn und Dauer der Probezeit

Zu Beginn eines neuen Anstellungsverhältnisses besteht in der Regel eine Probezeit. Ist nichts 
anderes vereinbart worden, beginnt die Probezeit bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit 
dem Stellenantritt zu laufen und dauert einen Monat. Der Beginn der Probezeit kann – muss 
aber nicht – mit dem Vertragsbeginn zusammenfallen. Wird der Stellenantritt vor- oder nach-
verschoben, verändert sich auch der Beginn der Probezeit entsprechend.

Die Probezeit dient dazu, gegenseitig herauszufinden, ob die Aufnahme der vereinbarten Tätig-
keit im Interesse beider Parteien liegt. Sie kann daher nur bei einem neuen Stellenantritt und 
nur einmalig vereinbart werden. Der Wechsel vom Lehr- zum normalen Arbeitsverhältnis, eine 

	Æ Der Arbeitgeber kann pauschal Der Arbeitgeber kann pauschal ¼ des  
Monatslohns als Schadenersatz verlangen als Schadenersatz verlangen 
(Art. 337d OR), muss dies aber innerhalb  (Art. 337d OR), muss dies aber innerhalb  
von von 30 Tagen geltend machen. geltend machen.

	Æ Einseitige Absage kann als Einseitige Absage kann als Kündigung oder 
Vertragsbruch gewertet werden – mit   gewertet werden – mit  
möglichen Entschädigungsfolgen für den möglichen Entschädigungsfolgen für den 
Arbeitnehmer.Arbeitnehmer.

	Æ Je früher die Gegenpartei informiert wird, Je früher die Gegenpartei informiert wird, 
desto besser können Schäden oder rechtliche desto besser können Schäden oder rechtliche 
Streitigkeiten vermieden werden.Streitigkeiten vermieden werden.

Kurz gefasst
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